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Anordnung Nr. 2* 
über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung 
von Papier und Pappe, Verpackungsmitteln und 
Erzeugnissen der Papierverarbeitung sowie des 

graphischen und Bürobedarfes.
Vom 30. Juli 1959

Zur Änderung der Anordnung vom 21. August 1953 
über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von 
Papier und Pappe, Verpackungsmitteln und Erzeug
nissen der Papierverarbeitung sowie des graphischen 
und Bürobedarfes (GBl. II S. 234) wird folgendes an
geordnet:

§ 1
(1) Für die Erzeugnisse der Planpositionen

35 31 000 Papiersäcke
35 35 200 Faltschachteln und Zuschnitte
35 39 110 Tüten und Beutel
35 39 400 Karlonagen
35 39 611 Wellpappe

35 39 613 Wellpappenkartonagen
36 28 100 Dessindruck, echt Pergament

sind die Bestimmungen des § 8 Abs. 2, des § 9 Ab
sätze 1 bis 5, des § 10 Abs. 1 und des § 12 Abs. 2 nicht 
mehr anzuwenden.

(2) Die im Abs. 1 genannten Erzeugnisse werden in 
der Anlage 1 gestrichen.

(3) Die Festlegungen in dieser Anordnung gelten 
gleichzeitig für die Planposition 35 39 780 — Alufolie, 
kaschiert.

§ 2
(1) Die Bedarfsträger haben in Höhe ihrer Material

planvorschläge (bzw. Vorschläge für den Materialbedarf 
zu den Produktionsangeboten der Bedarfsträger der 

privaten Wirtschaft) für die in der Anlage aufgeführ
ten Erzeugnisse bis spätestens 5. September des laufen
den Jahres mit dem zuständigen Versorgungskontor 
Papier und Graphischer Bedarf (nachstehend Versor-

» Anordnung (Nr. 1) — (GBl. II 1958 S. 234)

gungskontor genannt) vorbereitende Verträge über die 
benötigten Jahresmengen des kommenden Planjahres 
abzuschließen.

(2) Die Bedarfsträger, deren Bestellmenge die für den 
Direktbezug vorgeschriebene Mindestmenge pro Aus
lieferung gewährleistet, haben — sofern sie nicht mit 
dem Versorgungskontor vorbereitende Verträge ab
schließen — bis 5. September vorbereitende Verträge 
gemäß Abs. 1 direkt mit den Produktionsbetrieben 
abzuschließen. Die Angebote zum Abschluß dieser vor
bereitenden Verträge sind von den Bedarfsträgern den 
Produktionsbetrieben in dreifacher Ausfertigung zu 
übergeben. Eine Ausfertigung übergeben die Produk
tionsbetriebe geschlossen dem Staatlichen Kontor bis
8. September zum Zweck der Koordinierung und 
Bilanzierung des Sortenbedarfes mit dem Produktions
aufkommen.

(3) Die Angebote zum Abschluß vorbereitender Ver
träge müssen in der Sortimentsspezifikation mindestens 
die in der Anlage veröffentlichten Sortimentsgruppen 
enthalten.

§ 3
Für alle Materialien, die nicht im Direktverkehr be

wegt werden, sind spezifizierte Bestellungen zu den 
vorbereitenden Verträgen jeweils 8 Wochen vor Be
ginn des Lieferquartals dem regional zuständigen Ver
sorgungskontor zu übergeben. Das gleiche gilt, wenn die 
Mindestmengen erreicht werden, der Bedarfsträger je
doch die Lieferung über das Versorgungskontor 
wünscht. Bei Nichteinhaltung des Termins besteht kein 
Anspruch auf Vertragsabschluß zu den gewünschten 
Sorten und Terminen. Lieferverträge sind bis spätestens 
2 Wochen vor Beginn des Lieferquartals abzuschließen.

§ 4
(1) Die Produktionsbetriebe erhalten vom Staatlichen 

Kontor innerhalb eines Monats nach Übergabe der 
staatlichen Aufgaben Lieferpläne nach Sortimentsgrup
pen für die in der Anlage aufgeführten Erzeugnisse. 
In den Lieferplänen wird die regionale Verteilung des 
Produktionsaufkommens nach Versorgungsgebieten der 
Versorgungskontore festgelegt und die vom Staatlichen 
Kontor zu verfügende Reserve genannt.


